
An den

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim
Schmittenplatz 5
89522 Heidenheim

SEPA-Lastschriftverfahren macht´s einfacher!
Sie zahlen die Abfallgebühren noch per Einzelüberweisung?
Dann kennen Sie die Vorteile des SEPA-Lastschriftverfahrens noch nicht!

Vorteile: -Die Zahlungstermine müssen nicht mehr überwacht werden.
-Säumniszuschläge wegen eventuell verspäteter Zahlungen entfallen.
-Der Weg zur Bank entfällt.
-Das Schreiben von Überweisungen ist nicht mehr notwendig.

Nachteile entstehen Ihnen nicht, da nur fällige Abfallgebühren eingezogen werden und
das SEPA-Lastschriftmandat jederzeit zurückgenommen werden kann.
Sollten Sie uns das SEPA-Lastschriftmandat für den Einzug der Abfallgebühren erteilen,
füllen Sie das Formular aus und senden es an den Kreisabfallwirtschaftsbetrieb.

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim, Schmittenplatz 5, 89522 Heidenheim, Telefon 07321 9505-0
Fax 07321 9505-47, E-Mail abbucher@abfallwirtschaft-heidenheim.de 

SEPA- Lastschrift
m

andat

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim, Gläubiger-Identifikationsnummer: DE85ZZZ00000954762

Vor- und Nachname des Kunden                                                       Mandatsreferenz (Buchungszeichen)

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim, die Abfallgebühren von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vor- und Nachname des Kontoinhabers

Straße u. Hausnummer                                                                       PLZ und Ort

Kreditinstitut                                                     Kontonummer                                                   BLZ

IBAN:  DE                         

BIC:                

Datum, Ort und Unterschrift

          



Datenschutzhinweise zur Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates 

1 Name und Kontodaten des Verantwortlichen

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim Schmittenplatz 5, 89522 Heidenheim
Telefon: 07321 9505-0
E-Mail: info@abfall-hdh.de

2 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim, Datenschutzbeauftragter, Schmittenplatz 5, 89522
Heidenheim
E-Mail: datenschutz@landkreis-heidenheim.de

3 Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Ihre  Daten  werden  erhoben,  um  das  SEPA-Lastschriftverfahren  für  den  Einzug  offener
Forderungen durchführen zu können. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt  auf Grundlage
von Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) DSGVO i.V.m. § 4 LDSG Baden-Württemberg.

4 Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden an das von Ihnen angegebene Bankinstitut übermittelt.

5 Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden solange gespeichert, wie dies für den oben genannten Zweck erforderlich
ist und unter Beachtung von gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, die 10 Jahre betragen.

6 Betroffenenrechte

Sie  haben  als  betroffene  Person  das  Recht  Auskunft  über  die  Verarbeitung
personenbezogener  Daten  (Art.  15  DSGVO),  die  Berechtigung  unrichtiger  Daten (Art.  16
DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die Einschränkung der Verarbeitung
(Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie
können erlangen, die bereitgestellten personenbezogenen Daten gemäß Art. 20 DSGVO zu
erhalten oder zu übermitteln. Nach Art. 21 DSGVO können Sie Widerspruch einlegen. Wenn
Sie  in  die  Verarbeitung  Ihrer  Daten  eingewilligt  haben,  können  Sie  diese  jederzeit
widerrufen. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie sich beim Landesbeauftragten
für den Datenschutz  und die Informationssicherheit,  Postfach 10 29 32,  70025 Stuttgart,
poststelle@lfdi.bwl.de beschweren.

7 Pflicht zur Bereitstellung der Daten, Folgen der Verweigerung

Eine rechtliche Verpflichtung zur Durchführung des Lastschriftverfahrens besteht nicht. Die
Bereitstellung der Daten ist freiwillig. Wenn Sie die Daten nicht angeben, kann das SEPA-
Lastschriftverfahren nicht durchgeführt werden.
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